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 Veröffentlicht am 23.02.1983

Norm

ABGB §1419

Rechtssatz

Annahmeverzug kann auch ohne Verschulden eintreten. (Hier: amtswegige Löschung durch das Registergericht). Es ist

richtig, daß ein Annahmeverzug des Gläubigers in der Regel ein Anbieten der Leistung durch den Schuldner

voraussetzt. Dies gilt aber nicht für den Fall, daß auf Grund von Umständen, die der Gläubiger zu vertreten hat, ein

Anbieten der Leistung durch den Schuldner gar nicht möglich ist.
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